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Merkblatt 
für die Erstellung der PDF-Datei mit den zur ITR-Datei 

gehörigen Forderungsdokumenten  
 

 
 

In den Fällen, in denen die Insolvenzgerichte die maschinelle Tabelle in der Ge-
richtssoftware EUREKA-WINSOLVENZ nach § 5 Abs. 4 InsO führen, sind die zur 
ITR-Datei gehörigen Dokumente der Forderungsanmeldungen elektronisch einzu-
reichen. 
 
Hierzu sind die angemeldeten Forderungen nach der Reihenfolge ihres Ranges und 
der laufenden Nummer, die nach der „Schnittstellenbeschreibung für die Datenüber-
nahme von Insolvenzverwaltern in gerichtliche Systeme“ zu vergeben ist, zu sortie-
ren.  
 

 
 
Die Forderungen gleichen Ranges sind in einem elektronischen Dokument im Da-
teiformat PDF wiederzugeben.  
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Jede Forderung ist in dem elektronischen Dokument mit der laufenden Nummer zu 
versehen und mit einem elektronischen Lesezeichen zu markieren.  
 
Für den Fall, dass mehrere Forderungen dieselbe laufende Nummer haben, ist die 
Forderung in dem elektronischen Dokument zudem mit einer Unternummer zu ver-
sehen. Unternummern sind fortlaufend anhand der Reihenfolge der Nummern der 
Forderungen nach Feldnummer 2 der Entität „Forderungsanmeldung“ in der o.g. 
Schnittstellenbeschreibung zu vergeben.  
 

 
 
 
Das Lesezeichen hat den Rang, die laufende Nummer und die Unternummer wie-
derzugeben und muss auf jeder Seite des elektronischen Dokuments rechts am obe-
ren Dokumentenrand sichtbar sein.  
 
Beispiel für Rang 0: Lfd.Nr. 1 mit nur einer Forderung, lfd.Nr. 2 mit zwei Forderungen: 
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Rang 0 / 1 Rang 0 / 2 (1) 
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Das Dokument ist mit einem Dateinamen zu versehen, der den Rang sowie die erste 
und die letzte laufende Nummer der in dem elektronischen Dokument wiedergege-
benen Forderungen zu beinhalten hat.  
 
Beispiele: 
 
Rang_0_1-87.pdf 
Rang_N_I_1-3.pdf 
 
Im Ausnahmefall sind die angemeldeten Forderungen eines Ranges in mehreren 
elektronischen Dokumenten wiederzugeben, wenn das Datenvolumen des elektroni-
schen Dokuments sonst die technische Höchstgrenze für die Einreichung bei dem 
Amtsgericht überschreitet. Dies ist bei sehr großen Insolvenzverfahren oder bei For-
derungen mit umfangreichen Belegen zu erwarten. 
 
Beispiele: 
 
Rang_0_1-1000.pdf 
Rang_0_1001-2000.pdf 
Rang_0_2001-3000.pdf 
 
 
Der Aufwand zur Erstellung des XJustiz-Strukturdatensatzes mit allen Pflicht-
angaben wird beim Sammel-PDF – im Vergleich zur Übermittlung von Einzeldoku-
menten – auf ein Minimum reduziert. 
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Fachgruppe EUREKA-WINSOLVENZ  
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